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Schneider Martin Dr.

Von: Schneider Martin Dr.
Gesendet: Freitag, 18. März 2022 12:38
An: Schneider Martin Dr.
Betreff: WG: An die (stellv.) Kirchenverwaltungsvorstände, die Mitarbeitenden in der 

Pastoral sowie an die Pfarrämter: Ab 19.03.2022 – neue Corona-Regelungen 
und Auswirkungen auf Gottesdienste

 
 

 

An die (stellv.) Kirchenverwaltungsvorstände, die Mitarbeitenden in der Pastoral sowie an die 
Pfarrämter:  
Ab 19.03.2022 – neue Corona-Regelungen und Auswirkungen auf Gottesdienste 
 
Sehr geehrte Herren Pfarrer und Pfarradministratoren,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund der angekündigten Änderungen der Corona-Regelungen des Bundes und nachfolgend auch in Bayern 
möchten wir Sie vorab über die bereits ab 19.03.2022 (bis 02.04.2022) voraussichtlich geltenden neuen Regelungen 
informieren, die auch Auswirkungen auf die Gottesdienste haben: 

 Keine Höchstteilnehmerzahl oder 3G-Regelung mehr 

 FFP2-Maskenpflicht gilt fort 
 
Die Staatsregierung plant, die Sonderregelungen für Gottesdienste aufzuheben (§ 7 der aktuellen 15. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung). Somit gelten keine Höchstteilnehmerzahlen mehr und auch die Einhaltung 
und Kontrolle von „3G“ wird nicht mehr gefordert.  
 
Die Maskenpflicht gilt fort: Für Gottesdienste in Gebäuden und geschlossenen Räumen genügt das Tragen einer 
FFP2-Maske. Am festen Sitz- oder Stehplatz darf die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen, die nicht demselben Hausstand angehören, zuverlässig gewahrt bleibt. Die 
Ausnahmen von der Maskenpflicht (z.B. für Kinder bis zum sechsten Geburtstag) sollen unverändert bleiben. 
Da die neue Verordnung vom Erlass bundesrechtlicher Regelungen abhängt und nach Informationen aus der 
Staatskanzlei daher erst im Laufe des Freitags (18.03.2022) bekannt gemacht werden kann, können wir Ihnen derzeit 
nur diese vorläufigen Informationen weitergeben.  
 
Da die Regelungen ab 19.03.2022 in Kraft treten sollen, gelten sie bereits für die Gottesdienste an diesem 
Wochenende. 
 
Sobald die Verordnung bekannt gemacht ist, finden Sie diese unter Coronavirus: Rechtsgrundlagen - Bayerisches 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (bayern.de) 
Wir empfehlen aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Bayern auch weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln 
(insb. Händedesinfektion, Husten-/Niesetikette, Gesang mit Maske, keine Teilnahme von Infizierten oder Personen 
mit Symptomen am Gottesdienst, Lüften) einzuhalten, um vor allem Risikogruppen nicht zu gefährden und das 
Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. 
 
Sie erhalten Anfang der nächsten Woche ein ausführliches Schreiben, das die dann veröffentlichten Regelungen 
zugrunde legen kann. Das Infektionsschutzkonzept für katholische Gottesdienste wird ebenfalls überprüft und nicht 
mehr erforderliche Regelungen aufgehoben. Die Regelungen in Ziffer 1 zur Berechnung der Höchstteilnehmerzahl 
und Einlasskontrolle sind bei Entfallen der entsprechenden Vorgaben in der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht mehr zu beachten. 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Situation derzeit nur vorläufige Informationen geben 
können und hoffen, dass die Lockerungen der Infektionsschutzbestimmungen trotz der Kurzfristigkeit positiv 
aufgenommen werden und wieder mehr Menschen an den Gottesdiensten teilnehmen.  
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Vielen Dank für Ihren Einsatz in diesen in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Klingan                     Dr. Stephanie Herrmann 
Generalvikar                             Amtschefin 

Verteiler dieser Rundmail: An die (stv.) Kirchenverwaltungsvorstände, Priester, Diakone, Pastoral- und 
Gemeindereferentinnen und -referenten sowie alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral, 
die Verwaltungsleiter/innen sowie die Funktionspostfächer der Pfarreien 
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